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Folgende Hinweise dienen Ihrer eigenen und unserer Sicherheit 
 

1) Organisatorisches 

• Bei der Anmeldung an unserer Pforte bzw. im Vorfeld per Email erhalten Sie 
diese Sicherheitsbelehrung ausgehändigt. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, 
dass Sie die Hinweise gelesen und verstanden haben. Bei einem Verstoß dage-
gen kann ein Hausverbot ausgesprochen werden! 

• Besucher (z. B. Kunden und Dienstleister) und wissenschaftliche Hilfskräfte be-
kommen einen Besucherausweis ausgehändigt. Bitte tragen Sie den Aus-
weis während Ihres gesamten Aufenthaltes sichtbar. Besucher geben ihn 
vor dem Verlassen des Geländes in der Pforte oder bei der von Ihnen be-
suchten Person zurück. 

• Die an den Eingangstüren ausgehängte Hallenordnung ist zu beachten. 
• Sollten Sie oder einer Ihrer Kollegen die Sicherheitsbelehrung sprachlich oder 

inhaltlich nicht verstehen, dann wenden Sie sich bitte direkt an den Kollegen im 
Empfangsbereich oder die Laborleitung. 
 

2) Verhaltensregeln 

• Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten! 
• Das Betreten des Labors ohne Sicherheitsschuhe ist verboten. Ausgenommen 

sind die gelb markierten Bereiche / Wege. 
• Die Benutzung von Maschinen und Prüfgeräten sowie die Nutzung der Krane 

und Gabelstapler ist untersagt. Ausnahmen nur in Absprache mit der Laborlei-
tung. 

• Bitte berühren Sie ohne Absprache mit Laborpersonal keine Maschinen, Bau-
teile oder Geräte. 

• Die Entnahme von Geräten oder Arbeitsmaterial ist nur nach vorheriger Ab-
sprache mit der Laborleitung oder den entsprechenden Bereichsverantwortli-
chen gestattet. 

• Konsum von Alkohol und Drogen, sowie die Arbeit unter Einfluss von Alkohol 
und Drogen ist untersagt (siehe Hallenordnung) 

• Ein Aufkeilen oder anderweitiges Fixieren der Brandschutztüren oder Außer-
kraftsetzen sonstiger brandschutztechnischer Einrichtungen ist strikt untersagt. 
Ein Verstoß dagegen stellt eine Straftat dar! 

• Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass in unseren Räumlichkeiten Fotografier- 
und Filmverbot besteht. Über Ausnahmen entscheidet die Laborleitung. 
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3) Weitere Information 

• Informationen zu Fluchtwegen und zum Verhalten im Brandfall entnehmen Sie 
bitte den Informationen am Empfang oder am schwarzen Brett. 

• Allgemeine Informationen, auch zum Thema Arbeitssicherheit, finden Sie in der 
Halle N6 am schwarzen Brett vor dem Büro der Laborleitung und in der M.J.-
Halle vor dem Bürocontainer. 

 
4) Vertraulichkeitsvereinbarung 

• Hiermit erkläre ich, dass ich alle mir zur Kenntnis gelangenden internen Infor-
mationen, die das LKI (Laboratorium für den Konstruktiven Ingenieurbau), das 
MPA BAU und die Lehrstühle betreffen – insbesondere Auftraggeber, Prüfge-
genstände und -ergebnisse – vertraulich behandeln, nicht verwenden und nicht 
an Dritte weitergeben werde. 

 
 
 
 
Bitte bestätigen Sie in der zugehörigen Unterschriftenliste, dass Sie die Sicher-
heitsbelehrung einschließlich Vertraulichkeitsvereinbarung gelesen und verstan-
den haben! 
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